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Betreff 

Zweckvereinbarung Integrierte Regionalleitstelle (IRLS) Leipzig zwischen der Stadt Leipzig 

sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen - Neufassung 

 

Beschlussvorschlag 

 

Der Kreistag des Landkreises Nordsachsen beschließt die zwischen den beteiligten Gebietskör-

perschaften abgestimmte Neufassung der Zweckvereinbarung Integrierte Regionalleitstelle 

(IRLS) Leipzig. 
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Begründung zur Drucksache Nr. 4- 145/26 
Zweckvereinbarung Integrierte Regionalleitstelle (IRLS) Leipzig zwischen der Stadt Leipzig 
sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen - Neufassung 
 

Auf der Grundlage des § 11 Absatz 1 Satz 3 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz,  

Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) i. V. m. § 71 ff. des Sächsischen Gesetzes 

über Kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) sowie der Sächsischen Landesrettungsdienst-

planverordnung (SächsLRettDPVO) schlossen die Kreisfreie Stadt Leipzig, der Landkreis Nord-

sachsen und der Landkreis Leipzig am 7. Juni 2011 eine Zweckvereinbarung über die Errichtung 

und den Betrieb einer Integrierten Regionalleitstelle für den Brandschutz, Rettungsdienst und 

Katastrophenschutz ab. 

 

Den Beschluss zum Beitritt zur Zweckvereinbarung fasste der Kreistag des Landkreises Nordsach-

sen in seiner Sitzung am 15.06.2011 (Beschluss-Nr. 285/11 KT). 

 

Die Landesdirektion Leipzig als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde genehmigte mit Bescheid 

vom 26. August 2011 auf der Grundlage von §§ 72 Abs. 1 und 49 Abs. 1 SächsKomZG die geschlos-

sene Zweckvereinbarung über die Errichtung und den Betrieb einer Integrierten Regionalleit-

stelle am Standort Leipzig.  

 

Die Zweckvereinbarung trat nach öffentlicher Bekanntmachung im Sächsischen Amtsblatt am  

3. November 2011 in Kraft.  

 

Eine notwendige Neufassung der Zweckvereinbarung resultiert im Wesentlichen daraus, dass die 

Errichtung der IRLS im Jahr 2016 abgeschlossen wurde und somit die dazu in der Zweckvereinba-

rung enthaltenen Regelungen nicht mehr zutreffend sind. Unabhängig davon wurden redaktio-

nelle Anpassungen sowie folgende Änderungen vorgenommen: 

  

§ 3 Aufgaben der Integrierten Regionalleitstelle - Absatz 1, Buchstabe h 

• Der Absatz wurde gestrichen, da die Vermittlung des Kassenärztlichen Bereitschafts-

dienstes in Sachsen von der Kassenärztlichen Vereinigung selbst organisiert wird. 

 

§ 4 Gemeinsamer Ausschuss - Absatz 1 

• Als Mitglieder neu in den Ausschuss aufgenommen wurden die Kreisbrandmeister der 

Landkreise. Aufgrund der zahlreichen Einsätze und gestiegenen Anforderungen im Be-

reich Feuerwehr ist das Fachwissen bei der Entscheidungsfindung im Ausschuss erforder-

lich. 

 

§ 5 Investitionen - Absatz 1 

• Maßstab für die Kostenteilung bei Investitionen waren bisher für die Kreisfreie Stadt 

Leipzig sowie die Landkreise Nordsachsen und Leipzig die zum 31. Dezember 2010 durch 

das Statistische Landesamt fortgeschriebenen Einwohnerzahlen der jeweiligen Gebiets-

körperschaften. 

 

Die neue Regelung stellt für die Teilung der Kosten für investive Maßnahmen auf die Ein-

wohnerzahlen der jeweiligen Gebietskörperschaft zum 30.06. des Vorjahres ab. Somit 

können bei der Verteilung der Investitionskosten auf die Gebietskörperschaften regionale 

Unterschiede in der Bevölkerungsentwicklung berücksichtigt werden, was zu einer ge-

rechten Kostenverteilung, insbesondere im Hinblick auf die anstehenden Investitionen 

führt.  
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Eine detaillierte Übersicht der beabsichtigten Änderungen ist in Anlage 2 „Synopse zur Änderung 

Zweckvereinbarung Integrierte Regionalleitstelle zwischen dem Landkreis Nordsachsen, dem 

Landkreis Leipzig und der Stadt Leipzig“ dargestellt. 

 

Die Zweckvereinbarung in ihrer Neufassung tritt nach Genehmigung durch die Landesdirektion 

Sachsen im Wirkungskreis der drei beteiligten Gebietskörperschaften in Kraft. 

 

 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 

Anlage 1 - Neufassung der Zweckvereinbarung Integrierte Regionalleitstelle 

Anlage 2 -  Synopse zur Neufassung Zweckvereinbarung Integrierte Regionalleitstelle zwi-

schen dem Landkreis Nordsachsen, dem Landkreis Leipzig und der Stadt Leipzig 
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